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Anerkannte Abschlüsse 
für die Pflanzenschutzsachkunde 

 

 

Die aufgelisteten Berufsabschlüsse und Qualifikationen berechtigen zur Anwendung 

inklusive Beratung und / oder zur Abgabe von Pflanzenschutzmitteln. Abschlüsse 

die vor dem 14. Februar 2012 erlangt wurden, können nicht mehr anerkannt 

werden. Sollte Ihr Abschluss vor dem genannten Datum liegen, muss 

Sachkundelehrgang besucht und eine Prüfung absolviert werden. 

 

Nachweis* 
Anwendung / 

Beratung 
Abgabe 

Landwirt/in   

Forstwirt/in   

Gärtner/in   

Winzer/in   

Landwirtschaftliche(r) Laborant/in   

Landwirtschaftlich-technische(r) Assistent/in   

Fachkraft Agrarservice   

Schädlingsbekämpfer/in    

Geprüfte(r) Schädlingsbekämpfer/in    

Pflanzentechnologe/in   

Sachkundeprüfung zur Anwendung/Beratung   

Florist/in – Abschluss als Meister/in   

Florist/in     

Sachkundeprüfung zur Abgabe    

 
* z.B. Zeugnis, (Berufs-) Urkunde, Prüfungsbescheinigung 
  



Nachweis + einer zusätzlichen Bescheinigung 
der Ausbildungsstätte oder Hochschule 

Anwendung / 
Beratung 

Abgabe 

(Fach-) Hochschulabschluss: Agrar-,  
Gartenbau- Forstwissenschaften, Weinbau 

  

Landwirt/in   

Gärtner/in   

Forstwirt/in   

Winzer/in   

Prüfung nach der Chemikalien-
Verbotsverordnung mit entsprechendem  
Vermerk zur Sachkunde im Pflanzenschutz 

  

 
Die zusätzliche Bescheinigung muss bestätigen, dass folgende Inhalte gelehrt und 
geprüft wurden (Anlage 1 zur Pflanzenschutz-Sachkundeverordnung): 
 

Anwendung / Beratung 

1. Inhalte gemäß Richtline 2009/128/EG Anhang 1 

2. Schadorganismen und Schadursachen bei Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen 

3. Eigenschaften von Pflanzenschutzmitteln und deren bestimmungsgemäßer und 
sachgerechter Umgang 

4. Verfahren der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln einschließlich der Verwendung, 
Reinigung und Wartung von Pflanzenschutzgeräten (für die Anwendung) 

Abgabe 

1. Inhalte gemäß Richtline 2009/128/EG Anhang 1 

2. Schadorganismen und Schadursachen bei Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen 

3. Eigenschaften von Pflanzenschutzmitteln 

4. Verfahren der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln  

5. sachgerechte Unterrichtung/Information eines Erwerbers (sachkundig oder nicht beruflicher 
Anwender) von Pflanzenschutzmitteln über die bestimmungsgemäße und sachgerechte 
Anwendung, die Lagerung und Entsorgung und zur Vermeidung von Risiken für die 
Gesundheit und der Umwelt, sowie über Alternativen mit geringem Risiko 

 


